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TOP 3 d: Zielabweichungsverfahren nach § 16 LPlG im Gebiet der 

Stadt Iserlohn 

 Einvernehmen des Regionalrates 

 

 

Berichterstatter: Abteilungsdirektor Aßhoff  
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Sachverhalt und Verfahrensstand 

Planungsabsicht 

Die Stadt Iserlohn plant, eine Wohnbaufläche im Bereich „Dröscheder Feld“ auszuweisen 

und hat hierfür die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 147 

„Dröscheder Feld“ beschlossen. Die Planänderung soll als „Bebauungsplan der Innenent-

wicklung“ im vereinfachten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt wer-

den. Nach einem erfolgreichen Abschluss des B-Plan-Verfahrens könnte der Flächennut-

zungsplan (FNP) ohne ein eigenständiges Änderungsverfahren entsprechend den neuen 

Nutzungsdarstellungen berichtigt werden. 

 

Anpassungsverfahren nach § 34 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) 

Für diese Planungsabsicht hat die Stadt Iserlohn mit Schreiben vom 17.12.2014 eine Anfra-

ge zur landesplanerischen Anpassung der Bauleitplanung nach § 34 LPlG an die Bezirksre-

gierung Arnsberg gerichtet (vgl. Anlage 1).   

 

Zielverletzung 

Die Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Bezirksregierung ergab, dass der kom-

munalen Planungsabsicht ein Ziel der Raumordnung entgegensteht: Der gültige Regional-

plan, Teilabschnitt (TA) Oberbereiche Bochum und Hagen, weist im fraglichen Plangebiet als 

zeichnerische Festlegung einen „Allgemeinen Siedlungsbereich mit  Zweckbindung“ (ASB-Z) 

aus. Diese zeichnerische Festlegung wird durch eine Zweckbindung als textliches Ziel (Ziel 8 

Abs. 1 und Erläuterung) konkretisiert; danach ist der ASB-Z „Bildungs-, Forschungs- und 

Verwaltungszentrum Iserlohn“ ausschließlich den unter diese Zweckbindung fallenden Nut-

zungen vorbehalten (vgl. Anlage 2). Mit diesem Ziel ist die Darstellung von Wohnbauflächen 

nicht vereinbar; eine landesplanerische Anpassung nach § 34 LPlG wäre demnach zu ver-

sagen. Im Übrigen ergab die Prüfung, dass die Planungsabsicht der Stadt Iserlohn mit den 

Zielen der Raumordnung vereinbar ist.   

 

Antrag auf Zielabweichung 

In einem Arbeitsgespräch bei der Bezirksregierung am 13.02.2015 wurde dieser Sachverhalt 

mit Vertretern der Stadt Iserlohn besprochen. Im Einzelfall kann eine Abweichung von Zielen 

der Raumordnung nach § 16 LPlG i. V. m. § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) zugelassen 

werden. Daher empfahl die Bezirksregierung der Stadt Iserlohn, einen Antrag auf Zielabwei-

chung zu stellen. Dieser Antrag liegt mit Schreiben vom 19.02.2015 vor (vgl. Anlage 3). We-

gen der absehbaren Dauer des Zielabweichungsverfahrens wurde die Verfahrensfrist von 

zwei Monaten im Anpassungsverfahren nach § 34 Abs. 2 LPlG ausgesetzt. 
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Formale Voraussetzungen der Zielabweichung 

Zielverletzung 

Mit der zeichnerischen und textlichen Festlegung eines ASB-Z werden raumbedeutsame und 

zusammenhängende, größere Flächen im Siedlungsraum (i. d. R. > 10 ha) für eine spezielle 

Nutzung regionalplanerisch gesichert. Aufgrund seiner speziellen Zweckbestimmung kommt 

einem ASB-Z eine weitergehende Bindungswirkung zu als einem ASB in seiner Eigenschaft 

als Vorranggebiet. Er darf ausschließlich für die im textlichen Ziel konkretisierte Zweckbe-

stimmung genutzt werden. Im vorliegenden Fall lautet diese Zweckbestimmung in Ziel 8 

Abs. 1 und der zugehörigen Erläuterung: „Forschungs-, Bildungs- und Verwaltungszentrum 

Iserlohn“. Die Entwicklung einer Wohnbaufläche ist – wie erwähnt – mit dieser Zweckbe-

stimmung nicht vereinbar.  

 

Sie ist auch nicht auf dem Wege der Interpretation aus der zeichnerischen Festlegung ab-

leitbar. Zwar sind die Siedlungsbereiche in der zeichnerischen Darstellung nicht flächen-

scharf und daher im Zuge der Umsetzung in der Bauleitplanung hinsichtlich der konkreten 

Größe und Abgrenzung der daraus entwickelten Bauflächen interpretierbar. Bei einer vorge-

sehenen Inanspruchnahme von ca. 5,8 ha des insgesamt ca. 26 ha großen ASB-Z für eine 

von der Zielfestlegung abweichende Nutzung handelt es sich allerdings um eine wesentliche 

Abweichung. Im Ergebnis liegt demnach die Verletzung eines raumordnerischen Ziels vor.  

 

Keine Regionalplan-Änderung 

Im Regelfall ist für eine Planung, die den Zielen der Raumordnung nicht angepasst ist, eine 

Änderung des textlichen bzw. zeichnerischen Ziels des Regionalplans das Mittel der Wahl. 

Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht vorgesehen, den ca. 26 ha großen ASB-Z vollständig 

umzuplanen. Der größere Teil des ASB-Z soll für die vorhandenen zielkonformen Nutzungen 

(Schule, Kindergarten, Berufsbildungszentrum, Zentrum für Gerontotechnik), einschließlich 

verfügbarer Reserven für ihre Erweiterung, sowie für weitere, mit der Zweckbestimmung ver-

einbare Neuansiedlungen weiterhin planerisch als ASB-Z gesichert bleiben. Auch nach einer 

Inanspruchnahme von 5,8 ha für eine abweichende Nutzung bleibt der ASB-Z regional be-

deutsam und im Regionalplan zeichnerisch darzustellen. Sofern auch die materiellen Vo-

raussetzungen für eine Zielabweichung vorliegen (vgl. dazu den nächsten Abschnitt), bietet 

das Zielabweichungsverfahren für solche unproblematischen Fälle im Vergleich zum Regio-

nalplan-Änderungsverfahren eine rechtskonforme, einfache und weniger aufwändige Lösung 

an.  

 

Verfahren 

Nach § 16 LPlG i.V. mit § 6 ROG ist ein Zielabweichungsverfahren nur im Einzelfall möglich. 

Im vorliegenden Fall ist es daher auf die im Antrag der Stadt Iserlohn genannte Planung 
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(6. Änderung des B-Plans Nr. 147 und die zugehörige 19. Berichtigung des FNP) be-

schränkt. Im Übrigen bleibt das raumordnerische Ziel unberührt gültig.  

 

Weiter sieht § 16 LPlG vor, dass die Zielabweichung in einem besonderen Verfahren geprüft 

werden muss. Es ist daher nicht zulässig, die Zielabweichung als einen der relevanten Punk-

te im raumordnerischen Verfahren nach § 34 LPlG zur Anpassung der Bauleitplanung an die 

Ziele der Raumordnung abzuhandeln.   

 

Antragsbefugt sind u. a. alle öffentlichen Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG, die das Ziel, von 

dem eine Abweichung zugelassen werden soll, gem. § 4 Abs. 1 ROG beachten müssen. 

Dazu gehört im vorliegenden Fall zweifellos die Stadt Iserlohn als Belegenheitsgemeinde.  

 

Zuständig für ein Zielabweichungsverfahren von Zielen des Regionalplans ist die Bezirksre-

gierung als Regionalplanungsbehörde. Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich be-

troffenen öffentlichen Stellen und im Einvernehmen mit dem Regionalrat. Das ebenfalls er-

forderliche Einvernehmen der Belegenheitsgemeinde ist mit dem vorliegenden Antrag auf 

Zielabweichung der Stadt Iserlohn bereits gegeben. Die Entscheidung über eine Zulassung 

der Zielabweichung liegt im Ermessen der Bezirksregierung als Regionalplanungsbehörde; 

auf sie besteht – auch bei Vorliegen der formalen und materiellen Voraussetzungen – kein 

Rechtsanspruch. 

 

Mit Schreiben vom 03.03.2015 wurden gem. § 16 Abs. 4 LPlG die von der beabsichtigten 

Zielabweichung fachlich betroffenen öffentlichen Stellen beteiligt (mit Frist zum 10.04.2015): 

(1) Landrat des Märkischen Kreises 

(2) Südwestfälische IHK zu Hagen 

(3) Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW e.V. 

(4) Handwerkskammer Arnsberg 

(5) Landesvereinigung der Fachverbände des Handwerks NRW e.V. 

(6) Verband kommunaler Unternehmen e.V., Landesgruppe NRW 

 

In den eingegangenen Stellungnahmen der Beteiligten (1) – (3) werden keine Einwände ge-

gen die Zielabweichung erhoben. Die Beteiligten (4) – (6) haben auch nach Erinnerung (per 

E-Mail vom 16.04.2015) keine Stellungnahme abgegeben; daher kann  davon ausgegangen 

werden, dass von deren Seite ebenfalls keine Einwände bestehen. Das erforderliche Be-

nehmen mit den fachlich betroffenen öffentlichen Stellen wurde damit hergestellt. 
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Materielle Voraussetzungen der Zielabweichung 

Grundzüge des Regionalplans 

Nach § 16 Abs. 1 LPlG ist als erste materielle Voraussetzung für die Zielabweichung zu prü-

fen, ob die Abweichung die Grundzüge der Planung berührt. Die Grundzüge des hier rele-

vanten Regionalplans – TA Oberbereiche Bochum und Hagen – folgen der in § 2 ROG vor-

gegebenen Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung. Diese wird in den Festle-

gungen in den Kapiteln II.1 Übergreifende Planungsziele (Raumstruktur), II.2 Siedlung, 

II.3 Freiraum und II.4 Verkehr und sonstige Infrastruktur gemäß den Grundsätzen des 

§ 2 Abs. 2 ROG konkretisiert. 

 

Erster Kernbereich einer Steuerung der nachhaltigen Raumentwicklung ist der Siedlungs-

raum. Bezogen auf die vorliegende Planungsabsicht der Stadt Iserlohn und die damit ver-

bundene Zielabweichung sind für den Siedlungsraum die folgenden Ziele den Grundzügen 

des Regionalplans zuzuordnen: 

 bedarfsgerechte und freiraumschonende Flächenvorsorge für Wohn- und Gewerbenut-

zungen sowie für Einrichtungen der Daseinsvorsorge (Ziel 1, Ziel 3, Ziel 7, Ziel 8, 

Ziel 10), 

 Konzentration der Siedlungsentwicklung und ihre Ausrichtung auf die angestrebte 

Raumstruktur, insbesondere auf das System der Zentralen Orte (Ziel 2, Ziel 6),  

 Vorrang der Innenentwicklung (Ziel 2 Abs. 2). 

 

Diesen Grundzügen zum Siedlungsraum wird die vorliegende Planungsabsicht der Stadt 

Iserlohn ebenso wie die damit verbundene Zielabweichung gerecht. Für die vorgesehene 

neue Wohnbaufläche besteht ein Bedarf. Eine Inanspruchnahme von  zusätzlichem Freiraum 

ist damit nicht verbunden. Eine Verdrängung oder Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkei-

ten von Gewerbeflächen liegt nicht vor. Das Plangebiet ist bereits Teil des Siedlungsraums 

und schließt unmittelbar an einen bestehenden ASB an. Für wesentliche Teile der zentralen 

Dienstleistungseinrichtungen, für die der ASB-Z vorgesehen war, stehen inzwischen Flächen 

in städtebaulich und regionalplanerisch besserer Lage im Stadtkern von Iserlohn zur Verfü-

gung, insbesondere auf aufgelassenen Flächen (militärische Konversionsflächen, gewerbli-

che Brachflächen). Daher stellt sich die nun für eine Wohnbebauung vorgesehene Teilfläche 

derzeit als Stadtbrache dar.  

 

Zweiter Kernbereich einer nachhaltigen Raumentwicklung ist der Freiraum. Komplementär 

zu den Regelungen zum Siedlungsraum gehören die Sicherung des Freiraums, einschließ-

lich der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, und die Entwicklung der Frei-

raumfunktionen zu den Grundzügen des Regionalplans (Kap. II.3). Für die geplante Wohn-

baufläche wird kein Freiraum in Anspruch genommen; aus der Zielabweichung von dem 
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festgelegten ASB-Z ergibt sich auch indirekt keine weitere Inanspruchnahme von Freiraum. 

Auch das innerstädtische Freiraumsystem wird nicht berührt. Auswirkungen auf regional be-

deutsame Freiraumfunktionen sind als Folge dieser Maßnahme der Innenentwicklung eben-

so nicht erkennbar. Die freiraumbezogenen Grundzüge des Regionalplans sind weder für die 

Schutzfunktionen noch für die Nutzungsfunktionen des Freiraums berührt. 

 

Das Gleiche gilt für den dritten Kernbereich der Steuerung der nachhaltigen Raumentwick-

lung im Regionalplan, die Infrastruktur. Hier gehören zu den Grundzügen des Regionalplans 

die Ziele zur bedarfsgerechten und auf die angestrebte Raumstruktur ausgerichteten Infra-

struktur (Kap. II.4). Die regional bedeutsame Verkehrsinfrastruktur wird ebenso wie die übri-

ge Infrastruktur der Ver- und Entsorgung durch die geplante Wohnbaufläche und die damit 

verbundene Zielabweichung nicht berührt. 

 

Zwischenergebnis: Durch die vorliegende Planungsabsicht der Stadt Iserlohn und die damit 

verbundene Zielabweichung werden Grundzüge des Regionalplans nicht berührt. 

 

Vertretbarkeit unter raumordnerischen Gesichtspunkten 

Als zweite materielle Voraussetzung für eine Zielabweichung ist nach § 16 Abs. 1 LPlG zu 

prüfen, ob die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist. Dazu hat 

die Prüfung der Bezirksregierung ergeben, dass durch die Zielabweichung im Einzelfall we-

der direkt noch indirekt eine Verletzung von weiteren Zielen der Raumordnung erfolgt. Auch 

andere für die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Zielabweichung relevante 

Erfordernisse der Raumordnung sind nicht berührt.  

 

Zwischenergebnis: Die Zielabweichung ist auch unter raumordnerischen Gesichtspunkten 

vertretbar. 

 

Ergebnis 

Die Bezirksregierung kommt zusammengefasst zu dem Ergebnis, dass die formalen und 

materiellen Voraussetzungen für eine Zielabweichung im vorliegenden Einzelfall vorliegen. 

Das Benehmen mit den fachlich öffentlichen Stellen wurde hergestellt. Die beabsichtigte 

Zielabweichung kann zugelassen werden. Zu dieser Beurteilung ist das Einvernehmen mit 

dem Regionalrat herzustellen. 

 

Weiteres Verfahren 

Liegt das Einvernehmen des Regionalrates vor, übermittelt die Bezirksregierung der Stadt 

ihre Entscheidung über die Zulässigkeit der Zielabweichung – einschließlich einer Begrün-
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dung. Auf der Grundlage der Entscheidung zur Zielabweichung wird das ruhend gestellte 

Anpassungsverfahren nach § 34 Abs. 1 LPlG unverzüglich zum Abschluss gebracht. 

 

Vorsorglich ist auf den Einzelfallbezug der Zielabweichung hinzuweisen. Ihre Zulassung gilt 

nur für die konkrete, im Antrag genannte Planungsabsicht. Sie kann nicht für eine davon ab-

weichende Planungsabsicht in Anspruch genommen werden, die sich etwa im weiteren Ver-

lauf des Bauleitplan-Verfahrens ergeben mag; in diesem Fall wäre erneut ein Zielabwei-

chungsverfahren zu beantragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
A1: Anfrage der Stadt Iserlohn zur landesplanerischen Anpassung der Bauleitplanung nach 

§ 34 Abs. 1 LPlG vom 17.12.2014 (6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 147 „Drösche-
der Feld“ der Stadt Iserlohn und 19. Berichtigung des Flächennutzungsplans) – Auszüge 

A2: Festlegungen des Regionalplans im Planungsbereich 
A3: Antrag der Stadt Iserlohn auf Zielabweichung vom 19.02.2015 mit Begründung 
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Stadt Iserlohn • 58634 Iserlohn 

Bezirksregierung Arnsberg 
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B-Plan Nr. 147- 6. Änd. 17.12.2014 
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Zimmer: 

DER LANDRAT 
Im Auftrage 

Betr.: 	Abstimmung der Bauleitplanung mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung gern. § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz NRW (LPIG) 

hier: 	 19. Berichtigung des Flächennutzungsplans im Bereich "Dröscheder Feld" 
6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 147 "Dröscheder Feld" 
gern. § 13a Abs. 2, Nr. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anlage übersende ich Ihnen den städtebaulichen Entwurf der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 147 mit Begründung, sowie den Entwurf der 19. Berichtigung des 
Flächennutzungsplans, mit der Bitte um Abgabe der landesplanerischen Stellungnahme. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbauflächenentwicklung "Auf der Emst" und der damit in 
Verbindung stehenden 19. Berichtigung des Flächennutzungsplans für den Bereich "Dröscheder 
Feld" steht die 82. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich "Sümmern Ost". 

Analog zu der geplanten Wohnbauflächenausweisung "Auf der Emst" sollen im östlichen 
Randbereich der Ortslage Sümmern entsprechende Wohnbauflächenreserven in einer Größe von 
ca . 4 ha zurückgenommen werden, um zukünftig eine Fläche für die Landwirtschaft darzustellen. 
Darüber hinaus wird die Ausweitung des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes auf diese 
Flächen angestrebt. 

Dieses Vorgehen dokumentiert die zukünftige Ausrichtung der Stadtentwicklung in Iserlohn, 
nämlich den zukünftigen Verbrauch von Außenbereichsflächen zu verringern, indem einer 
Innenentwicklung der Vorzug gegenüber einer Außenentwicklung gegeben wird. 
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Märkische Bank 175800800 (BU450600009) IBAN: DE20 4506 0009 0175 8008 00 BIC: GENODEM1HGN 
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Im Auftrag 

R ssortleiter Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz 

Anlagen: 

- Entwurf der 19. Berichtigung des Flächennutzungsplans, 4-fach 
- Städtebaulicher Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 147, 4-fach 
- Begründung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 147, 4-fach 
- Entwurf der 82. Änderung des Flächennutzungsplans, 4-fach 
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Bereich Dröscheder Feld 

Auf der Ernst 




Landesplanerische Anpassung Bekanntmachung Bebauungsplan Kartengrundlage 
Die Bezirksregierung Amsberg hat die Anpassung der Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000, Diese Berichtigung bezieht sich auf die 
BauleItplanung an die Ziele der Raumordnung und Der Satzungsbeschluss des Rates vom fOr den herausgegeben vom land NRW 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 147 
landesplanung gemAß § 32 Abs.1 landesplanungsgesetz Bebauungsplan Nr. 147 Dröscheder Feld, @ Geobasis NRW 2011 
(LPIG NRW) mit Schreiben vom fOr die 2. Änderung auf den sich die 19. Berichtigung des FlAchennutz
19. Berichtigung des Aachennutzungsplanes bestatigt. ungsplanes bezieht, ist am bekanntgemacht worden. 
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STADT ISERLOHN 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 147 »Dröscheder Feld« Begründung VORENTWURF 

1. Anlass, Ziele und Grundlagen der städtebaulichen Planung 

1.1. Anlass, Ausgangssituation und städtebauliches Entwicklungsziel 

Der südwestliche Randbereich des Stadtteils »Dröscheder Feld« ist seit Jahrzehnten als 

städtebaulicher Entwicklungsschwerpunkt für den tertiären Bereich »Bildung, Forschung und 

Verwaltung« ausgewiesen. Der entsprechende Bebauungsplan wurde im Jahre 1983 rechts

verbindlich. 

Mit Ausnahme der abrundenden Wohnbebauung im Südwesten und einer vereinzelten An

siedlung von Verwaltungs-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen östlich und nordöstlich 

der Straße »Kalkofen« ist in den vergangenen ca. 30 Jahren der überwiegende Teil der pla

nungsrechtlich vorbereiteten Fläche unbebaut geblieben und stellt sich heute als minderge

nutzte Stadtbrache dar. Auch derzeit ist keine nennenswerte gewerbliche Nachfrage an die

sem Standort festzustellen bzw. absehbar. 

Demgegenüber gibt es im Siedlungsband westlich von Iserlohn-Mitte im Bereich Dröscheder 

Feld bis Letmathe eine anhaltend hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern bzw. entspre

chenden Grundstücken in verkehrlich günstigen und freiräumlich hochwertigen Lagen. Diese 

Nachfrage kann durch die derzeit vorhandenen Flächenpotenziale aus unterschiedlichen 

Gründen nicht oder nur unzureichend gedeckt werden. 

Vor dem Hintergrund 

• 	 der mangelnden Nachfrage nach adäquaten Dienstleistungsnutzungen am Standort 

Dröscheder Feld, 

• 	 der anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienhauswohnen in hochwertigen Lagen im 

westlichen Bereich des Iserlohner Siedlungsbandes, 

• 	 der wohnbaulichen Vorprägung des Standortes »Auf der Emst« und 

• 	 der landesplanerisch gebotenen Bevorzugung der Innenentwicklung bislang ungenutzter 

Flächenpotenziale 

bietet sich die langjährige Stadtbrache »Auf der Emst« südwestlich der Straße »Kalkofen« 

für eine wohnbauliche Weiterentwicklung der im Umfeld bestehenden Nutzungsstrukturen 

an. Unter Berücksichtigung und Nutzung der bereits realisierten Erschließung und Infrastruk

tur im angrenzenden Umfeld soll hier sukzessive ein Wohnquartier für rund 60 Einfamilien

häuser, ergänzt um einige wenige Mehrfamilienhauswohnungen, entwickelt werden. Beson

deren Wert wird hierbei auf Aspekte der Energieeinsparung, Energieeffizienz sowie des Ein

satzes erneuerbarer Energien gelegt. 

Für die Umsetzung der geänderten städtebaulichen Entwicklungsziele im Bereich »Auf der 

Emst« wird die Änderung des gültigen Planungsrechtes im Rahmen eines BebauungspIan

verfahrens erforderlich. 
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REGIONALPLAN ARNSBERG
TEILABSCHNITT OBERBEREICHE BOCHUM UND HAGEN
-Auszug-
Zielabweichungsverfahren nach § 16 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG)
Im Bereich des Bildungs-, Forschungs- und Verwaltungszentrums  Iserlohn 

Anlage 2

Legende siehe zeichnerischen Teil des Regionalplanes Maßstab 1:50000
Vervielfältigt  durch die Bezirksregierung Arnsberg
Kartengrundlage Topographische Karte 1:50000 des Landes Nordrhein-Westfalen,     Geobasisdaten: Land NRW, Bonn

Ziel 8
(1) Die zeichnerisch dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereiche für zweckgebundene

Nutzungen sind der unter diese Zweckbindung fallenden Nutzung gemäß nachfolgen-
der Erläuterung vorbehalten. Neue Infrastruktureinrichtungen mit regionaler Bedeu-
tung sollen nur an geeigneten Standorten unter Berücksichtigung der zentralörtlichen
Gliederung entwickelt werden.

Erläuterung:

In den Oberbereichen Bochum und Hagen ist eine hohe Dichte von Hochschulen, Gründerzen-
tren, Technologiezentren usw. vorhanden. Eine Darstellung dieser Zentren als ASB für zweck-
gebundene Nutzungen erfolgt erst ab einer Größenordnung der Einrichtung von 10 ha. Folgende
regional bedeutsame Bildungseinrichtungen sind in die zeichnerische Darstellung des Gebiets-
entwicklungsplanes als ASB für zweckgebundene Nutzungen übernommen worden:

- Ruhr-Universität Bochum
- Fern-Universität-Gesamthochschule Hagen
- Hochschule Witten/Herdecke
- Bildungs-, Forschungs- und Verwaltungszentrum Iserlohn
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